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Maria Dalhoff
Debating Sexual Consent 
Ein solidarisch-kritischer Blick auf die 
feministische Errungenschaft sexueller Einvernehmlichkeit

»Phantasies of Consent«1 
»Yes means Yes and No means No, but both these Mantras need to go«2 

»The Cruel Optimism of Consent«3 
»Screw consent«4 

All dies sind Titel englischsprachiger Publikationen, in denen sexuelle 
Einvernehmlichkeit5 kritisch in den Blick genommen wird. Die Titel ver-
weisen darauf, dass Debatten um die Beendigung sexualisierter Gewalt 
längst nicht mehr sexuellen Konsens (sexual consent) eindimensional af-
firmieren. Die Beschäftigung mit sexuellem Konsens als Gegenmodell zu 
sexualisierter Gewalt hat im Zuge der weltweiten Anti-Vergewaltigungs-
bewegungen in den vergangenen vier Jahrzehnten vor allem in öffentli-
chen Debatten Großbritanniens und der USA einen großen Stellenwert 
erringen können. Auch innerhalb der englischsprachigen Philosophie 
wird über Themen wie sexuelle Einvernehmlichkeit, die im Zusammen-
hang mit sexualisierter Gewalt stehen, seit mehr als 40 Jahren – zuneh-
mend differenziert – debattiert.6

1ഩ�ŵŝůǇ��ůǇƐƐĂ�KǁĞŶƐ͗�&ĂŶƚĂƐŝĞƐ�ŽĨ��ŽŶƐĞŶƚ͘��ůĂĐŬ�tŽŵĞŶΖƐ�^ĞǆƵĂů�>ĂďŽƌ�ŝŶ�
19th Century New Orleans, Harvard 2015.

2ഩ<ĂƚĞ�>ŽĐŬǁŽŽĚ�,ĂƌƌŝƐ͗�zĞƐ�DĞĂŶƐ�zĞƐ�ĂŶĚ�EŽ�DĞĂŶƐ�EŽ͕�ďƵƚ��ŽƚŚ�dŚĞƐĞ�DĂŶ-
tras Need to Go. Communication Myths in Consent Education and Anti-Rape Acti-
vism. In: Journal of Applied Communication Research, Jg. 46, Nr. 2, 2018, S. 155-178.

3ഩ�ůŝƐĂ�<ĞƐƐĞů͗�dŚĞ��ƌƵĞů�KƉƚŝŵŝƐŵ�ŽĨ�^ĞǆƵĂů��ŽŶƐĞŶƚ͘�/Ŷ͗��ŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇ�WŽůŝ-
tical Theory, Jg. 19, Nr. 3, 2020, S. 359-380.

4ഩ:ŽƐĞƉŚ�:͘�&ŝƐĐŚĞů͗�^ĐƌĞǁ�ĐŽŶƐĞŶƚ͘���ďĞƚƚĞƌ�WŽůŝƚŝĐƐ�ŽĨ�^ĞǆƵĂů�:ƵƐƚŝĐĞ͕�KĂŬůĂŶĚ�
2019.

5ഩ/Ŷ�ĚĞƌ�ZĞŐĞů�ǁĞƌĚĞŶ�ĚŝĞ��ĞŐƌŝĨĨĞ�ƐĞǆƵĞůůĞƌ�<ŽŶƐĞŶƐ͕�ƐĞǆƵĞůůĞ��ƵƐƚŝŵŵƵŶŐ�
und sexuelle Einvernehmlichkeit synonym verwendet, so auch in diesem Artikel. 
Zu Ausführungen über differenziertere Bedeutungen der Begriffe vgl. Maria Dal-
hoff: Konsens begehren?! Sexuelle Einvernehmlichkeit als Form der Entscheidungs-
ĨŝŶĚƵŶŐ�ĚĞŶŬĞŶ͘�/Ŷ͗��ŝĞƐ͖͘�^ƚĞĨĂŶŝĞ�,ĞŵƉĞů͖��ĞǇŶĞƉ�PŶƐƺƌͲKůƵŒ͖��ŝĂŶĐĂ�:ĂƐŵŝŶĂ�
ZĂƵĐŚ͖�DĂƌŝŽŶ�dŚƵƐǁĂůĚ�;,ƌƐŐ͘Ϳ͗�^ĞǆƵĞůůĞ��ŝŶǀĞƌŶĞŚŵůŝĐŚŬĞŝƚ�ŐĞƐƚĂůƚĞŶ͘�dŚĞŽƌĞ-
tische, pädagogische und künstlerische Perspektiven auf eine Leerstelle sexuel-
ler Bildung, Hannover 2021, S. 21-55, hier: S. 30ff.

6ഩsŐů͘�>ŝŶĚĂ�DĂƌƚşŶ��ůĐŽĨĨ͗�ZĂƉĞ�ĂŶĚ�ZĞƐŝƐƚĂŶĐĞ͘�hŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ�ƚŚĞ��ŽŵƉůĞǆŝ-
ties of Sexual Violation, Cambridge 2018, S. 13.
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Nur zögerlich kommen die den sexuellen Konsens eindimensional af-
firmierenden Debatten im deutschsprachigen Raum an.7 Wenn sexuelle 
Einvernehmlichkeit überhaupt thematisiert wird, dann in der Regel un-
eingeschränkt als wichtige Errungenschaft im Kampf gegen sexualisierte 
Gewalt. Ein Pfeiler der Präventionsarbeit wird in der Auseinanderset-
zung mit Zustimmungsfragen und dem Betonen der Notwendigkeit von 
Freiwilligkeit bezüglich sexueller Handlungen gesehen. Dies ist von der 
Hoffnung getragen, sexualisierte Gewalt wesentlich eindämmen, even-
tuell sogar beenden zu können. Dennoch ist, wenn es um philosophi-
sche, soziologische, (sexual)pädagogische Auseinandersetzungen mit 
sexueller Einvernehmlichkeit geht, von einer Leerstelle zu sprechen.8

Die mehrdimensionale Thematisierung im Sinne von solidarisch-kriti-
schen Blicken auf Zustimmungsorientierung fehlt in deutschsprachigen 
Kontexten fast gänzlich.9 Kritik an besagter queer-feministischer Errun-
genschaft ist bisher hauptsächlich von anti-feministischer und funda-
mental-christlicher Seite vernehmbar. Mit unterschiedlichen Mitteln 
wird in diesen Kreisen versucht, die Thematisierung einvernehmlicher 
sexueller Handlungen zu diskreditieren. Dies geschieht beispielsweise 
durch Diffamierung von sexuellem Konsens als einer der Gründe für die 
›Krise der Männlichkeit‹. In Abgrenzung zu sexueller Einvernehmlichkeit 
als Werkzeug der Herstellung von Gleichberechtigung und Antidiskrimi-
nierung wird das Thema stellvertretend für den Untergang des (weißen) 
Mannes gelesen. Als Bedrohung für das unkomplizierte Ausleben stereo-
typ-männlicher Sexualität geraten Zustimmungskonzepte in anti-femi-
nistischen Stellungnahmen unter anderem als stimmungsruinierend in 
die Kritik.10 Auch mittels rassialisierender Kopplung von angeblich feh-
lender Zustimmungsfähigkeit an einige (sozial konstruierte) Personen-

7ഩtĞĚĞƌ�ŝŶ�ƂƐƚĞƌƌĞŝĐŚŝƐĐŚĞƌ͕ �ƐĐŚǁĞŝǌĞƌ�ŶŽĐŚ�ĚĞƵƚƐĐŚĞƌ�'ĞƐĞƚǌŐĞďƵŶŐ�ŝƐƚ�ďŝƐŚĞƌ�
umgesetzt, was beispielsweise in Schweden durch feministische Kämpfe als zu-
stimmungsbasierte Rechtsgrundlage seit 2018 erwirkt wurde. In Schweden stellt 
das Nicht-Einholen von Zustimmung zu sexuellen Handlungen ein Merkmal für eine 
Vergewaltigung dar. Dahingegen wird im deutschsprachigen Kontext eine Verge-
waltigung immer noch lediglich durch Handlungen, die gegen den Willen einer Per-
son durchgeführt werden, definiert. Vgl. Dalhoff 2021, S. 23.

8ഩsŐů͘��ĂůŚŽĨĨ�ϮϬϮϭ͕�^͘�ϮϮ͘
9ഩ�ƵƐŶĂŚŵĞŶ�ƐƚĞůůĞŶ�ĨŽůŐĞŶĚĞ�sĞƌƂĨĨĞŶƚůŝĐŚƵŶŐĞŶ�ĚĂƌ͗�DŝƚŚƵ�D͘�^ĂŶǇĂů͗�sĞƌ-

ŐĞǁĂůƚŝŐƵŶŐ͗��ƐƉĞŬƚĞ�ĞŝŶĞƐ�sĞƌďƌĞĐŚĞŶƐ͕�,ĂŵďƵƌŐ�ϮϬϭϲ͕�^͘�ϭϲϵĨĨ͖͘�ZŽŶĂ�dŽƌĞŶǌ͗�
:Ă�ŚĞŝƘƚ�:Ă͍�&ĞŵŝŶŝƐƚŝƐĐŚĞ��ĞďĂƚƚĞŶ�Ƶŵ�ĞŝŶǀĞƌŶĞŚŵůŝĐŚĞŶ�^Ğǆ͕�^ƚƵƚƚŐĂƌƚ�ϮϬϭϵ͖�
Konsens in der Praxis: SchwarzRund (1/2) – Queere Räume, neurodivers, schönes 
Ende. https://youtu.be/hIDZBVM_a7s (22.6.2021).

10ഩsŐů͘�dŽƌĞŶǌ�ϮϬϭϵ͕�^͘�ϱϳĨĨ͘
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gruppen, wird versucht von der Allgegenwärtigkeit sexualisierter Gewalt 
in westlichen und verwestlichten Gesellschaftsstrukturen sowie eigenen 
Verantwortlichkeiten abzulenken.11 Ein weiteres Mittel ist die Stigmati-
sierung zustimmungsinformierter Präventionsprogramme gegen sexua-
lisierte Gewalt an Heranwachsenden als Frühsexualisierung.12 Diese an-
tifeministischen Argumentationen gegen sexuellen Konsens erschweren 
eine differenzierte, kritische Thematisierung von sexuellem Konsens auf-
grund von Befürchtungen, anti-feministische Argumentationen zu stär-
ken. Um dieser Vereinnahmung kritischer Diskurse um sexuellen Kon-
sens entgegenzuwirken, werde ich im Folgenden den Versuch wagen, 
diese aus Anti-Vergewaltigungsbewegungen hervorgehende Errungen-
schaft zu reflektieren, um so die in diesem Beitrag intendierte solida-
risch-kritische Auseinandersetzung mit Vorstellungen sexueller Einver-
nehmlichkeit zu realisieren.

Zahlreiche englischsprachige Beiträge, die Konsens solidarisch kri-
tisieren, beziehen sich auf ein Näheverhältnis zwischen sexuellen Zu-
stimmungskonzepten und den Konsensvorstellungen des liberalen Ver-
tragsdenkens. Der Begriff sexueller Konsens als direkte Übersetzung des 
englischen sexual consent deutet auf dieses Näheverhältnis hin. Dieser 
Spur möchte ich nachgehen, um eine diesbezügliche kritische Ausein-
andersetzung im deutschen Sprachraum zu stärken. 

Analysen klassischer Vertragstheorien, die den liberalen Impetus von 
Gleichheit und Freiheit in modernen Staaten als einen Deckmantel ins-
titutionalisierter Ungleichheit entlarven, bieten hier den Ansatzpunkt, 
hoffnungsbeladene Konzepte sexueller Zustimmung zu beleuchten und 
zu hinterfragen. Anhand von Carole Patemans Überlegungen zum Sexual 
Contract13 (Geschlechtervertrag) und Charles Wade Mills’ Ausführun-
gen zum Racial Contract14 werde ich im Folgenden grundlegende Argu-
mentationslinien kritischer Lesarten klassischer Vertragstheorien illust-
rieren. Pateman und Mills zeichnen sich dadurch aus, als Kritiker*innen 

11ഩsŐů͘��ůĐŽĨĨ�ϮϬϭϴ͕�^͘�ϮϮϳ͘
12ഩsŐů͘�<ĂƚƌŝŶ�D͘�<ćŵƉĨ͗��ŝŶĞ�ͥ�ƺĐŚƐĞ�ĚĞƌ�WĂŶĚŽƌĂ͍ͤ ��ŝĞ��ŶƌƵĨƵŶŐ�ĚĞƌ�<ĂƚĞŐŽ-

rie Pädophilie in aktuellen antifeministischen/antiqueeren Krisen-Diskursen. In: 
^ĂďŝŶĞ�,ĂƌŬ͖�WĂƵůĂͲ/ƌĞŶĞ�sŝůůĂ�;,ƌƐŐ͘Ϳ͗�;�ŶƚŝͲͿ'ĞŶĚĞƌŝƐŵƵƐ͕��ŝĞůĞĨĞůĚ�ϮϬϭϱ͕�^͘�ϭϬϵͲ
127, hier: S. 117ff.

13ഩsŐů͘��ĂƌŽůĞ�WĂƚĞŵĂŶ͗�dŚĞ�^ĞǆƵĂů��ŽŶƚƌĂĐƚ͕�^ƚĂŶĨŽƌĚ�ϭϵϴϴ͘
14ഩsŐů͘��ŚĂƌůĞƐ�tĂĚĞ�DŝůůƐ͗�dŚĞ�ZĂĐŝĂů��ŽŶƚƌĂĐƚ͕�/ƚŚĂĐĂ�ϭϵϵϳ͘
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der klassischen Vertragstheorien ein neues Verständnis der Fundamente 
westlicher Gesellschaftsstrukturen entwickelt zu haben.15 

Vor dem Hintergrund ihrer Analysen werde ich anhand des Zustim-
mungskonzepts des Antioch-Modells der Womyn of Antioch16 eine ver-
breitete Bezugnahme auf sexuelle Einvernehmlichkeit diskutieren, um 
die bereits angesprochene Nähe zu vertragstheoretischen liberalen An-
sätzen zu verdeutlichen und Patemans und Mills’ Argumentationslinien 
auf die Thematik der sexuellen Zustimmung anzuwenden. Schließlich 
stelle ich anhand von Linda Martín Alcoffs Transformationsideen zu se-
xuellem Konsens solidarisch-kritische Anknüpfungspunkte an Zustim-
mungsorientierung vor und diskutiere diese.

Hoffnungsträger Sexuelle Einvernehmlichkeit

»Sex without consent is rape«, »Konsens ist sexy«, »Consent is Key«, 
»However I dress, wherever I go – Yes means Yes and No means No«. 
Diese feministischen Kampagnenslogans und Demo-Sprüche könnten 
den eingangs zitierten sexual consent-kritischen Titeln wissenschaftli-
cher Publikationen entgegengestellt werden. Sie veranschaulichen, dass 
sexuelle Einvernehmlichkeit als ein wesentlicher Pfeiler in der Arbeit ge-
gen sexualisierte Gewalt affirmiert wird.

Unzählige Wünsche, Phantasien und Hoffnungen für eine Welt ohne 
sexualisierte Gewalt werden auf die Idee von sexuellem Konsens proji-
ziert. Als Gegensatz zu Ansätzen sexueller Bildung, die auf Warnungen 
basieren, sollen zustimmungsinformierte Ansätze dazu beitragen, sexu-
elle Bildung vertiefend sexpositiv zu gestalten. Sexuelle Einvernehmlich-
keit erscheint häufig aber auch als letzter Strohhalm, an den sich geklam-
mert werden kann, um sich einer drohenden Ohnmacht angesichts des 
Ausmaßes sexualisierter Gewalt weniger ausgeliefert zu fühlen. Dabei 
wird sexueller Konsens häufig moralisierend als extrem wichtiges oder 
sogar bestes Instrument inszeniert, um sexualisierte Gewalt zu verhin-
dern.17 Sexueller Konsens hat sozusagen eine steile, undifferenzierte Kar-
riere hinter sich: »Das Gegenmodell zu Vergewaltigung ist Konsens, der 

15ഩsŐů͘��ĂƌŽůĞ�WĂƚĞŵĂŶ͖��ŚĂƌůĞƐ�tĂĚĞ�DŝůůƐ͗��ŽŶƚƌĂĐƚ�ĂŶĚ��ŽŵŝŶĂƚŝŽŶ͕��Ăŵ-
bridge 2007.

16ഩ�ŶƚŝŽĐŚ� �ŽůůĞŐĞ͗� ^ƚƵĚĞŶƚ� ,ĂŶĚďŽŽŬ� ϮϬϭϴ͕� ^͘� ϲϲ͕� ŚƚƚƉƐ͗ͬͬ ƚŝŶǇƵƌů͘ĐŽŵͬ
s374wmpd (25.5.2021).

17ഩsŐů͘��ůĐŽĨĨ�ϮϬϭϴ͕�̂ ͘�ϴϮ͕�̂ ͘�ϭϮϱĨĨ͖͘�dĂŶǇĂ�̂ ĞƌŝƐŝĞƌ�Ž͘�͗͘�/Ɛƚ�<ŽŶƐĞŶƐ�ƐĞǆǇ͍�ŚƚƚƉƐ͗ͬͬ
evibes.org/2015/05/27/ist-konsens-sexy/ (25.5.2021).
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zum goldenen Maß aller sexuellen Dinge avanciert ist, über den die meis-
ten von uns aber – wenn wir ehrlich sind – verdammt wenig wissen.«18

Das Vorhaben, Vorstellungen sexueller Einvernehmlichkeit kritisch in 
den Blick zu nehmen, ist – wie erwähnt – ein heikles. Es besteht die Ge-
fahr, anti-feministischen Argumentationen Tür und Tor zu öffnen und 
dadurch den Spielraum für den Kampf gegen sexualisierte Gewalt ein-
zuschränken. Daher möchte ich an dieser Stelle meine Motivation für 
einen solidarisch-kritischen Blick auf diese Thematik darlegen. Die Not-
wendigkeit dafür entnehme ich der Theorie und Praxis gleichermaßen. 
Ich sehe mehrere Probleme mit der aktuellen Verwendung von sexu-
ellem Konsens.

Obwohl im englischsprachigen Raum seit Jahrzehnten intensiv mit Zu-
stimmungskonzepten gearbeitet wird, sind keine grundlegenden Verän-
derung bezüglich des Vorkommens sexualisierter Gewalt erkennbar. Dies 
wird auch durch meine Praxiserfahrung auf vielfältige Weise bestätigt. 
Zwar ist im deutschsprachigen Raum die Arbeit mit Zustimmungskon-
zepten noch sehr jung, deutlich zeichnet sich aber aus meiner berateri-
schen und sexualpädagogischen Praxis gegen sexualisierte Gewalt ab, 
dass es sich hier nicht um Missverständnisse handelt. Erwachsene, die 
an Kindern und Jugendlichen sexuelle Handlungen vornehmen, wissen 
in der Regel was sie tun. Ebenso verhält es sich mit sexualisierter Ge-
walt unter Erwachsenen.19 Zustimmungsunfälle (consent accidents) kön-
nen passieren.20 Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht absichtlich 
hergestellt werden. Der Person, die aus Versehen eine Grenze verletzt 
hat, ist es in der Regel ein Anliegen anschließend in einen Lernprozess 
einzusteigen, um das problematische Verhalten möglichst nicht mehr 
zu wiederholen. Dagegen ist ein Charakteristikum sexualisierter Gewalt, 
dass sie bewusst und geplant ausgeübt wird.21

Während unbewussten Zustimmungsunfällen mit sexuellen Zu-
stimmungskonzepten möglicherweise begegnet werden kann, kann 
bewusster, organisierter sexualisierter Gewalt wie kommerzieller 
Ausbeutung mittels Verkauf und/oder Herstellung sexualisierter Fol-

18ഩ^ĂŶǇĂů�ϮϬϭϲ͕�^͘�ϭϳϭ͘
19ഩsŐů͘��ĂƌŽůĞ�WĂƚĞŵĂŶ͗�tŽŵĞŶ�ĂŶĚ��ŽŶƐĞŶƚ͘�/Ŷ͗�WŽůŝƚŝĐĂů�dŚĞŽƌǇ͕�:Ő͘�ϭϵϴϬͲϬϱͲ

01, Nr. 8.2, 1980, S. 149-168, hier: S. 160.
20ഩsŐů͘��ĂůŚŽĨĨ�ϮϬϮϭ͕�^͘�ϯϳĨĨ͘
21ഩsŐů͘�hƌƐƵůĂ��ŶĚĞƌƐ͖�zƺĐĞů�<ŽƐƐĂƚǌ͖�DĂƌƚŝŶ�<ĞůŬĞů͖��ĞƌŶĚ��ďĞƌŚĂƌĚƚ͗��Ƶƌ��ŝĨĨĞ-

renzierung zwischen Grenzverletzungen, Übergriffen und strafrechtlich relevan-
ten Formen der Gewalt im pädagogischen Alltag, https://tinyurl.com/23c6y6xd 
(9.7.2020), www.praevention-bildung.dbk.de.
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tervideos/-bilder von Kindern22 und Erwachsenen nicht mit Konzep-
ten sexueller Zustimmung begegnet werden. Im Gegenteil, in pädokri-
minellen Zusammenhängen wird sexueller Konsens von Täter(*inne)n 
als Legitimationsfigur benutzt, um zu argumentieren, dass wenn Kin-
der sexuellen Handlungen mit Erwachsenen zustimmen, aufgrund die-
ser Einvernehmlichkeit kein Problem vorliege.23 Ein weiteres Problem 
zeigt sich in der Reproduktion von strukturellen Ungleichheiten durch 
die Nähe von sexuellen Zustimmungskonzepten zu liberalen Vertrags-
logiken, denen soziale Ungleichheitsverhältnisse und damit struktu-
relle Gewalt inhärent sind.

Trotz all dieser problematischen Aspekte beziehe ich mich in mei-
ner Arbeit gegen sexualisierte Gewalt bewusst auf Zustimmungskon-
zepte und setze mich für die Entwicklung von Methoden und eine ver-
stärkt ausdifferenzierte Auseinandersetzung mit Einvernehmlichkeit ein. 
Dieser Bezug liegt darin begründet, dass ich immer wieder von Betrof-
fenen und deren Verbündeten rückgemeldet bekomme, dass Klarheit 
über sexuelle Grenzverschiebung und Manipulation mittels Auseinan-
dersetzungen mit (sexuellem) Konsens erlebbarer wird. Die Erfahrung 
von im Konsens getroffenen Entscheidungen im Kontrast zu einseitig 
aufgezwungenen Gewalterfahrungen kann mitunter ein hilfreiches Ele-
ment sein, um Gewaltdynamiken hinter sich lassen zu können und se-
xueller Selbstbestimmung näher zu kommen. Ich beziehe mich dem-
entsprechend mit ambivalenter Verbundenheit auf sexuellen Konsens 
und möchte dem in diesen Ausführungen weiter auf den Grund gehen.

Daher werde ich zwei übergeordneten Fragen nachgehen: Werden 
Vorstellungen des liberalen Vertragsabschlusses mittels ungebroche-
nem Affirmieren von sexuellem Konsens auf Sphären des Sexuellen über-
tragen? Erhalten Konzeptionen von sexuellem Konsens durch die enge 
Verbindung mit liberalen Vertragsvorstellungen Ungleichheiten und Dis-
kriminierungen aufrecht, anstatt sie zu transformieren?

Exemplarisch für Zustimmungskonzepte ziehe ich das im Zuge der 
US-amerikanischen Anti-Vergewaltigungsbewegungen der 1990er Jahre 
entwickelte Antioch-Modell heran, da es im deutschsprachigen Raum 
geführte Auseinandersetzungen mit sexueller Einvernehmlichkeit we-

22ഩ,ćƵĨŝŐ�ĂƵĐŚ�ƵŶƉĂƐƐĞŶĚ�ĂůƐ�ͥ<ŝŶĚĞƌƉŽƌŶŽŐƌĂĨŝĞͤ�ďĞǌĞŝĐŚŶĞƚ͘
23ഩsŐů͘�/ƌŝƐ�,Ăǆ͖�̂ ǀĞŶ�ZĞŝƘ͗�sŽƌƐƚƵĚŝĞ͗�WƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝŬ�ƵŶĚ�tŝƌŬĞŶ�ƉćĚŽƐĞǆƵĞůůĞƌ�

Netzwerke in Berlin, https://tinyurl.com/4stfjhrj (22.5.2021), https://www.aufar-
beitungskommission.de.
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sentlich geprägt hat.24 Das Antioch College verankerte die als Ask-first-
Policy bekannt gewordene – einem Vertrag gleichende – Handlungsma-
xime gegen sexualisierte Gewalt in ihrem Grundsatzpapier und sorgte 
so für Schlagzeilen. Kern des Antioch-Modells ist, dass für jede neue se-
xuelle Handlung während sexueller Interaktionen verbale Zustimmung 
eingeholt werden muss, um sicher zu gehen, nicht gegen den Willen an-
derer zu handeln.

Diese von den Womyn of Antioch in der Sexual Offense Prevention 
Policy (SOPP) formulierten Aspekte galten auf diesem Gebiet als umwäl-
zende Neuerungen. In den 1990er Jahren war diese Form eines Zustim-
mungskonzepts zweifellos ein revolutionärer Durchbruch im Kampf ge-
gen sexualisierte Gewalt. Dass dieses Modell zugleich in diesem Sinne 
revolutionär ist und eine Nähe zu liberalem Vertragsdenken aufweist 
sowie worin die Problematik dieser Ambivalenz liegt, soll im Folgenden 
deutlich werden.

Sexueller Konsens – eine liberale Fiktion 

Ende der 1980er Jahre leitete Pateman mit dem Werk The Sexual Con-
tract einen Paradigmenwechsel der Lesart von Vertragstheorien ein und 
schrieb so feministische Theoriegeschichte. Ihre Analyse aufklärerischer 
Gründungsideen des Politischen in westlichen Gesellschaften geht von 
der Einschätzung aus, dass auch heutige Gesellschaftsverträge, die auf 
klassischen Vertragstheorien fußen, Freiheit deklarieren, dabei aber 
bestimmte Gruppen privilegieren. Um Patemans Ansicht nach lücken-
haften Geschichten klassischer Vertragstheoretiker wie Hobbes, Locke, 
Rousseau und Kant zu vervollständigen, beschäftigte sie sich mit »dem 
Vertrag als einem Prinzip gesellschaftlicher Übereinkunft und als einem 
der wichtigsten Instrumente zur Herstellung sozialer Beziehungen«.25

Hauptthese der durch sie erzählten Gegengeschichte ist, dass die 
staatsbegründende Vertragskonstruktion nicht aus einem Vertrag, son-
dern aus zwei Verträgen bestehe. Der als geschlechterneutral darge-
stellte Gesellschaftsvertrag basiere zusätzlich auf einem Geschlechter-

24ഩsŐů͘�PƐƚĞƌƌĞŝĐŚŝƐĐŚĞ�,ŽĐŚƐĐŚƺůĞƌ/ŶŶĞŶƐĐŚĂĨƚ͗�^Ğǆ;ƵĂůͿ�WŽůŝƚŝĐƐ͕�tŝĞŶ�ϮϬϭϮ͕�
S. 57, https://www.oeh-salzburg.at/media/files/oeh_sexual_politics_safe.pdf 
(25.5.2021).

25ഩsŐů͘��ĂƌŽůĞ�WĂƚĞŵĂŶ͗��Ğƌ�'ĞƐĐŚůĞĐŚƚĞƌǀĞƌƚƌĂŐ͘�/Ŷ͗��ƌŶĂ��ƉƉĞůƚ͖�'ĞƌĚĂ�EĞǇĞƌ�
(Hrsg.): Feministische Politikwissenschaft, Wien 1994, S. 73-95, hier: S. 77.
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vertrag. Der Liberalismus fußt dementsprechend laut Pateman in diesem 
unsichtbar gemachten, sexuellen Unterwerfungsvertrag – auf der Fik-
tion geschlechtlicher Gleichheit und Freiheit.26 Argumentiert wird von 
den meisten klassischen Vertragstheoretikern, dass Frauen ›von Natur 
aus‹ das unterlegene Geschlecht seien. Pateman zufolge, die unter an-
derem von der Anarchistin Mary Wollstonecraft inspiriert war,27 sichere 
der Geschlechtervertrag allerdings ab, dass Männer zu freien, gleichen 
Bürgern des öffentlichen Lebens werden, während Frauen gleichzeitig 
einen geringeren Status zugeschrieben bekommen.28 Androkratie als 
Gründungsidee des Politischen postuliere Freiheit und Gleichheit aller, 
manifestiere jedoch die Vorherrschaft der Männer: »Die Freiheit des 
Staatsbürgers ist nicht universell. Die Freiheit des Staatsbürgers ist ein 
männliches Attribut und beruht auf patriarchalem Recht.«29

Kritisch möchte ich hier anmerken, dass Patemans Argumentatio-
nen sich ebenso wie die klassischen Theoretiker sowohl auf ein binä-
res Geschlechtersystem als auch ausschließlich auf sexuelle Handlun-
gen in heterosexuellen, monogamen Konstellationen beziehen. Damit 
verschließt Pateman den Blick vor komplexeren Unterdrückungsmecha-
nismen im Hetero-Patriarchat, die alle Personen jenseits bürgerlicher 
Männlichkeitsnormen (weiße, hetero- und endosexuelle, wohlhabende, 
europäische beziehungsweise westliche und verwestlichte Cis-Männer) 
strukturell abwerten. Betroffen sind nicht nur Frauen, sondern zum Bei-
spiel auch Trans- und Interpersonen, nichtbinäre, agender und gender-
queere Personen.

Interessant ist hingegen an Patemans fundamentaler Kritik des li-
beralen Denkens der Gleichheit und Freiheit aller, dass sie aufdeckt, in 
welcher Weise die klassischen Vertragstheoretiker die bürgerliche Ord-
nung post- und antipatriarchal erscheinen ließen. Die klassische Gesell-
schaftstheorie sei eine, die Freiheit betont, da die Emanzipation vom 
Naturzustand als Ausbruch der Söhne aus der väterlichen Herrschaft 
beschrieben wird.30 Weil die Vorherrschaft der Väter gebrochen wer-
den konnte, sei der bürgerliche Grundvertrag als antipatriarchal und 
postpatriarchal inszeniert worden.31 In diesem Sinne geselle sich die 
von emanzipierten Söhnen errungene Brüderlichkeit zu den universel-

26ഩsŐů͘�ĞďĚ͕͘�^͘�ϳϰ͘
27ഩsŐů͘�ĞďĚ͕͘�^͘�ϴϱĨ͘
28ഩsŐů͘�ĞďĚ͕͘�^͘�ϳϰ͘
29ഩ�ďĚ͕͘�^͘�ϳϰ͘
30ഩsŐů͘�ĞďĚ͘
31ഩsŐů͘�ĞďĚ͘
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len Postulaten der Freiheit und Gleichheit des Liberalismus. So entstehe 
der täuschende Eindruck, dass Vertragsdenken prinzipiell nicht mit dem 
Patriarchat vereinbar sei.32 Dass dieser vermeintlich postpatriarchale 
Universalismus von einer Doppelbödigkeit geprägt ist, bringt Pateman 
deutlich auf den Punkt: »Der Gesellschaftsvertrag ist eine Geschichte 
ĚĞƌ�&ƌĞŝŚĞŝƚ͖�ĚĞƌ�'ĞƐĐŚůĞĐŚƚĞƌǀĞƌƚƌĂŐ�ŝƐƚ�ĞŝŶĞ�'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞ�ĚĞƌ�hŶƚĞƌǁĞƌ-
fung. […] Der Grundvertrag regelt die Freiheit der Männer und die Un-
terwerfung der Frauen«.33 In der Spaltung der Gesellschaft in eine öf-
fentliche, politische, wichtige, männliche und eine private, unpolitische, 
minderwertige, weibliche Sphäre sieht Pateman einen Grund für die Ab-
wesenheit des Wissens über den Geschlechtervertrag.34 

Sie zieht aus ihrer Beschäftigung mit den bürgerlich-liberalen Ver-
tragstheorien den Schluss, dass diese komplett verworfen werden müss-
ten, um grundlegende Ungleichheiten transformieren zu können. Re-
konzeptualisierung im feministisch-kritischen Sinne sei unmöglich, da 
Vertragsdenken in den Grundfesten ein patriarchales Werkzeug sei.35 
Ihrer Einschätzung nach ist grundlegende Veränderung gefragt, um die 
systematisch Benachteiligten zu ermächtigen, sie aus dem Besitzan-
spruch der Männer befreien zu können und zu »guardians of their own 
consent«36 zu machen. Kritik kam Pateman nicht so sehr bezüglich ihres 
Konzepts des Geschlechtervertrags als vielmehr in Bezug auf die deutli-
che Ablehnung des Vertragsdenkens allgemein entgegen.

Bereits in einem weniger bekannten, früheren Werk stellt Pateman 
den Bezug zwischen sexuellem Konsens und Vertragstheorie her. Zent-
rale These in Women and Consent ist, dass es den unter (hetero-)patri-
archalen Vorzeichen abgewerteten, vergessenen Personen aufgrund der 
Machtverhältnisse nicht möglich sei, freiwillig zu sexuellen Handlungen 
mit vom System bevorzugten Personen zuzustimmen.37 Aufgrund ihrer 
binären Sichtweise formuliert Pateman, dass Frauen durch die struk-
turelle Benachteiligung keine Möglichkeit hätten, Männern freiwillige, 
echte Zustimmung zu sexuellen Handlungen zu geben.38 Pateman kri-
tisiert, dass viele Theoretiker*innen (politischen) Konsens mit Freiheit 
und Gleichheit verknüpfen, dabei aber vergeschlechtlichte Macht- und 

32ഩsŐů͘�ĞďĚ͘
33ഩ�ďĚ͘
34ഩsŐů͘�ĞďĚ͕͘�^͘�ϳϲ͘
35ഩsŐů͘�WĂƚĞŵĂŶ͖�DŝůůƐ�ϮϬϬϳ͕ �ŚŝĞƌ͗�^͘�ϭϰĨĨ͘
36ഩWĂƚĞŵĂŶ�ϭϵϴϬ͕�^͘�ϭϲϮ͘
37ഩsŐů͘�ĞďĚ�ϭϵϴϬ͕�^͘�ϭϰϵĨĨ͘
38ഩsŐů͘�ĞďĚ͕͘�^͘�ϭϲϮ͘
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Herrschaftsverhältnisse ausblenden.39 Pateman schlussfolgert, dass se-
xueller Konsens nicht die Basis für egalitäre sexuelle Beziehungen dar-
stellen könne.40

Intersektionale Vertragskritik an Konsenskonzeptionen 

Inspiriert von Patemans Arbeit an der Aushebung verborgener, dominie-
render Männerbünde der Gegenwart, deckte Mills eine weitere durch 
die Vertreter des klassischen Liberalismus installierte Fiktion auf.41 Diese 
staatstheoretische Fiktion des Gesellschaftsvertrags basiere auf einem 
weiteren unsichtbaren Vertrag, dem racial contract. Neben dem Ge-
schlechtervertrag markiert Mills diesen Vertrag, der ihm zufolge auf 
white supremacy – weißer Vorherrschaft – beruhe, als weiteres Struk-
turprinzip moderner Staatlichkeit. Mills fordert die Anerkennung des-
sen ein, dass parallel zu den bekannten politischen Prinzipien weiße 
Vorherrschaft als politische Struktur westlicher und verwestlichter Ge-
sellschaftssysteme existiere.42 Nicht nur faschistische, despotische, ab-
solutistische Regime seien davon gezeichnet, sondern ebenso aufge-
klärte, demokratische, liberale Gesellschaftssysteme fußen auf dieser 
unbenannten globalen Struktur des racial contract.43

Er betont, dass der politischen Philosophie des Mainstreams eine be-
schränkte Sichtweise auf die Welt inhärent sei, da aus weißer Perspek-
tive formulierte Themen wie Gerechtigkeit auf abstrakter Ebene (»in the 
abstract«)44 diskutiert würden. Dahingegen gäbe es eine reale, tatsäch-
liche (actual) Welt von »Native American, African American, and Third 
and Fourth World political thought, historically focused on issues of 
conquest, imperialism, colonialism, white settlement, land rights, race 
and racism, slavery, jim crow, reparations, apartheid, cultural authen-
ticity, national identity, indigenismo, Afrocentrism, etc.«,45 die innerhalb 
der politischen Philosophie weitgehend unberücksichtigt blieben. Sein 
Konzept des racial contract ist ein Versuch, diese Welten systematisch 
miteinander zu verbinden, indem er sich der Vertragssprache bedient: 

39ഩsŐů͘�ĞďĚ͕͘�^͘�ϭϰϵĨĨ͕͘�^͘�ϭϱϮ͘
40ഩsŐů͘�ĞďĚ͕͘�^͘�ϭϲϰ͘
41ഩsŐů͘�DŝůůƐ�ϭϵϵϳ͕ �^͘�ϲ͘
42ഩsŐů͘�ĞďĚ͕͘�^͘�ϭĨĨ͕͘�^͘�ϭϰ͕�^͘�ϮϬ͘�
43ഩsŐů͘�ĞďĚ͕͘�^͘�ϭϮϱ͘
44ഩ�ďĚ͕͘�^͘�ϰ͘
45ഩ�ďĚ͘
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»Contract talk is, after all, the political lingua franca of our times.«46 Mit 
seinem kritischen Blick auf vertraglich begründete, politische Herrschaft 
gelang ihm eine wichtige Debattenerweiterung der politischen Philoso-
phie, die offenlegt, dass die Gründungsfiguren des westlichen Aufklä-
rungs- und Staatsdenkens ebenfalls die Begründer eines umfassenden, 
modernen Rassismus sind.47 Weder Kolonialismus, Imperialismus noch 
die Shoah seien prä-moderne Ausrutscher gewesen, sondern von den 
Denkern des klassischen Liberalismus angelegt worden.48 Mills stellt dif-
ferenziert dar, dass auch jene weißen Europäer*innen und ihre Nachfah-
ren, die den racial contract sozusagen nicht unterschrieben haben – ihn 
ablehnen –, dennoch von dieser Vertragsform profitieren und struktu-
relle Vorteile gegenüber Black Indigenous and People of Colour (BIPoC) 
genießen.49 Letztere sind laut Mills’ Argumentation zu Subpersonen, ge-
macht worden, denen Subjektstatus verweigert wird.50 Um die Unge-
rechtigkeiten und Ungleichheiten tatsächlich nicht-idealer Politik sicht-
bar zu machen, formuliert Mills den Vorschlag, eine nicht-ideale Theorie 
zu entwickeln.51 Diese soll den wirklichen Charakter der Welt enthüllen 
und normative, angeblich neutrale, vermeintlich nicht-rassistische Kon-
zepte und (philosophische) Begrifflichkeiten ausweisen.52

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es Pateman und Mills gelun-
gen ist aufzuzeigen, wie die Fiktion von Gleichheitsvorstellungen auch in 
liberalen Demokratien als Strategie genutzt wird, um Vorherrschaften 
zu kaschieren. Es ist mir ein besonderes Anliegen im Zusammenhang mit 
der Thematik der sexuellen Einvernehmlichkeit nicht nur die in der poli-
tischen Philosophie stärker vertretenen Ansätze von Denker*innen, die 
in erster Linie Sexualität und Gender fokussieren, sondern auch die we-
niger berücksichtigten Konzepte der critical philosophy of race sichtbar 
zu machen. Die Verschränkung von Mills’ und Patemans Ansätzen zeigt 
auf, dass Rassismus und Sexismus als grundlegende Elemente westlicher 

46ഩ�ďĚ͕͘�^͘�ϯ͘
47ഩsŐů͘�ĂƵĐŚ�DĂƵƌĞĞŶ�DĂŝƐŚĂ��ŐŐĞƌƐ͗�ZĂƐƐŝĨŝǌŝĞƌƚĞ�DĂĐŚƚĚŝĨĨĞƌĞŶǌ�ĂůƐ��ĞƵƚƵŶŐƐ-

ƉĞƌƐƉĞŬƚŝǀĞ�ŝŶ�ĚĞƌ�<ƌŝƚŝƐĐŚĞŶ�tĞŝƘƐĞŝŶƐĨŽƌƐĐŚƵŶŐ�ŝŶ��ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ͘�/Ŷ͗��ŝĞƐ͖͘�'ƌĂĚĂ�
<ŝůŽŵďĂ͖�WĞŐŐǇ�WŝĞƐĐŚĞ͖�̂ ƵƐĂŶ��ƌŶĚƚ�;,ƌƐŐ͘Ϳ͗�DǇƚŚĞŶ͕�DĂƐŬĞŶ�ƵŶĚ�̂ ƵďũĞŬƚĞ͘�<ƌŝƚŝ-
sche Weißseinsforschung in Deutschland, Münster 2020, S. 56-72.

48ഩsŐů͘��ŚĂƌůĞƐ�tĂĚĞ�DŝůůƐ͗�<ĂŶƚ͛Ɛ�hŶƚĞƌŵĞŶƐĐŚĞŶ͘� /Ŷ͗��ŶĚƌĞǁ�sĂůůƐ� ;,ƌƐŐ͘Ϳ͗�
Race and Racism in Modern Philosophy, Ithaca und London 2005, S. 169-193, 
hier: S. 170ff.

49ഩsŐů͘�DŝůůƐ�ϭϵϵϳ͕ �^͘�ϭϭ͘
50ഩsŐů͘�ĞďĚ͕͘�^͘�ϱϱ͕�^͘�ϳϮ͘
51ഩsŐů͘�ĞďĚ͕͘�^͘�ϱĨĨ͘
52ഩsŐů͘�ĞďĚ͕͘�^͘�ϱĨĨ͘
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und verwestlichter Gesellschaftskonstitutionen zusammenwirken. Mills 
entwickelte diesbezüglich ein eigenes Konzept. »Here we have what I 
am going to call the racia-sexual contract (corresponding to ›racial pa-
triarchy‹), in which pre-existing patriarchal structures are modified by 
the emergent new structure of racial domination. […] If the sexual con-
tract establishes patriarchy, and the racial contract establishes white su-
premacy, the racia-sexual contract establishes the white-supremacist 
patriarchal polity.«53 Die liberale, geschichtsphilosophische Fiktion, dass 
alle Personen freie, gleiche, autonome und rationale Subjekte seien, die 
auf vermeintlicher Augenhöhe Verträgen freiwillig zustimmen könnten, 
ist somit widerlegt. Das Überdenken von sexuellem Konsens mit kriti-
scher Vertragstheorie leistet einen entscheidenden Beitrag, um inter-
sektionale Machtdimensionen in einer kritischen Auseinandersetzung 
mit sexuellem Konsens verankern zu können.

Bezogen auf aktuelle Thematisierungen von sexueller Einvernehm-
lichkeit wird die Notwendigkeit des Zusammendenkens von Rassismus 
und Sexismus in Zusammenhang mit Vertragstheorien beispielsweise 
an der rassistischen Behauptung, dass sexualisierte Gewalt ein nach 
Europa und in die USA ›importiertes Problem‹ sei, deutlich.54 In Bezug 
auf sexuellen Konsens verdeutlicht die Verschränkung der Ansätze von 
Pateman und Mills, dass es bei sexualisierter Gewalt um sehr viel mehr 
als um individuelle Missverständnisse und Zustimmungsunfälle (con-
sent accidents) geht – nämlich um die Verankerung der im racia-sexual 
contract benannten Gewaltformen westlicher und verwestlichter Ge-
sellschaftsstrukturen, die auf bewusst hergestellten Mechanismen von 
Ungleichheiten basieren und vor allem rassialisierten Personen(-grup-
pen) potentielle Täter(*innen)schaft zuschreiben.

Verwerfen versus transformieren

Vorstellungen des liberalen, egalitären Vertragsabschlusses werden mit-
tels ungebrochenem Affirmieren von sexuellem Konsens als mündlichem 
Vertrag auf Sphären des Sexuellen übertragen. Deutlich wird diese Ana-
logie am Antioch-Modell, das Zustimmung »as the act of willingly and 

53ഩ�ŚĂƌůĞƐ�tĂĚĞ�DŝůůƐ͗� /ŶƚĞƌƐĞĐƚŝŶŐ��ŽŶƚƌĂĐƚƐ͘� /Ŷ͗�WĂƚĞŵĂŶ͖�DŝůůƐ�ϮϬϬϳ͕ �ŚŝĞƌ͗�
S. 172f.

54ഩsŐů͘�ηĂƵƐŶĂŚŵƐůŽƐ͗�'ĞŐĞŶ�ƐĞǆƵĂůŝƐŝĞƌƚĞ�'ĞǁĂůƚ�ƵŶĚ�ZĂƐƐŝƐŵƵƐ͘�/ŵŵĞƌ͘ �mďĞƌ-
all, https://ausnahmslos.org (25.5.2021).
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verbally agreeing to engage in specific sexual conduct«55 definiert. Au-
ßerdem erfordere jede neue Ebene sexueller Aktivität ein erneutes Er-
fragen der Zustimmung.56 Verbalisierte Formen der Kommunikation wer-
den so zur neuen Norm erhoben, um sexuelle Handlungen abzustimmen 
und individuelle Verantwortung für eigenes Verhalten zu übernehmen. 
Dies verweist auf einen Zugang, der Personen als autonome, rationale 
Subjekte inszeniert, die mit der Fähigkeit ausgestattet seien, jederzeit 
Wünsche, Bedürfnisse, Gefühle und Empfindungen klar mentalisieren 
und sprachlich ausdrücken zu können. Ein weiterer Aspekt deutet auf 
die Affirmation des ratio-basierten Vernunftgedankens hin: »In order for 
affirmative consent to be valid, all parties must have unimpaired judg-
ment and a shared understanding of the nature of the act to which they 
are consenting, including the use of safer sex practices.«57 Pateman und 
Mills folgend, ermöglichen weiße androkratische Gesellschaftsverträge 
jedoch keine egalitäre Freiheit, sodass das vom Antioch-Modell gefor-
derte freie Urteilsvermögen in Bezug auf sexuelle Zustimmung nicht ge-
geben sein kann.

Darüber hinaus wird sexueller Konsens im Antioch-Modell als los-
gelöst von emotionaler Verflochtenheit in Beziehungskonstellationen 
und -dynamiken sowie von sozialen Positioniertheiten konzeptionali-
siert. Auch hier zeigt sich, dass dieser Ansatz an liberale Subjektvorstel-
lungen anschließt, die vereinzelte, voneinander abgegrenzte Individuen 
in der Verantwortung sehen, autonom und unbeeinflusst Entscheidun-
gen treffen zu können. Kommunikation mittels Gesten ist laut Antioch-
Modell nur dann zulässig, wenn sie auf im Vorhinein verbal getroffenen 
Vereinbarungen basieren. Dies ist ein weiterer Hinweis auf die Nähe zu 
liberalem Vertrags- und Verhandlungsdenken. Komplexe und wider-
sprüchliche innerpsychische Dynamiken, Beziehungsgeflechte, Macht-
ungleichheiten durch Diskriminierungsachsen, Verletzlichkeiten und Ab-
hängigkeiten bei diesen zu treffenden Vereinbarungen werden nicht 
thematisiert.58 Zwar liegt dem Zustimmungskonzept des Antioch-Mo-
dells die Intention zu Grunde, ungleiche Machtverhältnisse im Hetero-
Patriarchat auszubalancieren, aber dennoch »stellt dieses Modell des 
›Ja‹ oder ›Nein‹-Konsens die heteronormative Annahme eines aktiven 
Partners, der nach Sex von einer torhütenden oder widerwilligen Part-

55ഩ�ŶƚŝŽĐŚ��ŽůůĞŐĞ�ϮϬϭϴ͕�^͘�ϲϲ͘
56ഩsŐů͘�ĞďĚ͘
57ഩ�ďĚ͘
58ഩsŐů͘�ĞďĚ͘
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nerin strebt, nicht in Frage.«59 So manifestiert es stereotype Geschlech-
terrollen. Erkundigungen nach konkreten Wünschen entkommen dieser 
Logik ebenso wenig, da sie Zustimmung zu sexuellen Handlungen be-
reits voraussetzen. Dies illustriert die Grenzen von in liberalen Aufklä-
rungsdenken verhafteten, verbalen Zustimmungsideen.60

An zwei Stellen bricht das Antioch-Modell allerdings mit dem her-
kömmlichen Vertragsdenken. Indem formuliert wird, dass Schweigen 
mit der Abwesenheit von Zustimmung gleichzusetzen sei, wird der von 
Locke formulierten schweigenden Zustimmung etwas entgegengesetzt.61 
Ebenso wird im Antioch-Modell die Möglichkeit der Widerrufbarkeit von 
Entscheidungen betont: »At any and all times when affirmative consent 
is withdrawn or not explicitly agreed to, the sexual activity must stop 
immediately.«62

Trotz der Nähe zu liberalem Vertragsdenken und der daraus folgen-
den Wiederholung problematischer Dynamiken bleibt dennoch festzu-
halten, dass Modelle wie jenes der Womyn of Antioch hilfreiche Schritte 
in der Arbeit gegen sexualisierte Gewalt waren, die Zustimmungslogiken 
ausdifferenzieren und die Handlungsmacht nicht-zustimmender Perso-
nen graduell erhöhen. 

Da diskriminierende Vorstellungen des liberalen Vertragsabschlusses 
in sexuellen Zustimmungskonzepten zu finden sind, enthält Patemans 
Forderung einer grundlegenden Veränderung die umfassende Ableh-
nung von Zustimmungskonzepten, um die systematisch Benachteiligten 
zu ermächtigen und sie aus dem Besitzanspruch der Männer befreien 
zu können. Das Verwerfen von Zustimmungskonzepten würde so zwar 
der feministischen Pateman gerecht, jedoch genauso Antifeminist*innen 
und christlichen Fundamentalist*innen. Die Frage, ob Konzeptionen von 
sexuellem Konsens durch die enge Verbindung mit liberalen Vertrags-
vorstellungen Ungleichheiten und Diskriminierung aufrechterhalten an-
statt sie zu transformieren, wird aus philosophischer Perspektive unter-
schiedlich eingeschätzt. Während Pateman wie erwähnt Vertragsideen 
kategorisch ablehnt, verwirft Mills ein mögliches Transformationspoten-
tial von vertragsbasierten Ansätzen nicht grundsätzlich.63

59ഩ^ĞƌŝƐŝĞƌ�Ž͘�͕͘�Ž͘^͘
60ഩsŐů͘�ĞďĚ͘
61ഩsŐů͘��ŶƚŝŽĐŚ�ϮϬϭϴ͕�^͘�ϲϲ͖�WĂƚĞŵĂŶ�ϭϵϴϬ͕�^͘�ϭϱϭĨ͘
62ഩ�ŶƚŝŽĐŚ��ŽůůĞŐĞ�ϮϬϭϴ͕�^͘�ϲϲ͘
63ഩsŐů͘�WĂƚĞŵĂŶ͖�DŝůůƐ�ϮϬϬϳ͕ �^͘�ϰĨĨ͘
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Figuren der Einvernehmlichkeit als solidarisch-kritischer Zugang 
zu sexuellem Konsens

Zu den Philosoph*innen, die sexuellen Konsens solidarisch kritisieren 
und sich dabei auf das Näheverhältnis zwischen sexuellen Zustimmungs-
konzepten und den Konsensvorstellungen des liberalen Vertragsdenkens 
beziehen, gehört unter anderem Alcoff. Zwar beschreibt auch Alcoff das 
Liberale des Konzeptes von sexuellem Konsens, fokussiert jedoch gleich-
zeitig dessen Vorteile, nämlich sexualisierten Subjekten sexuelle Selbst-
bestimmung zuzuschreiben und nicht durch neoliberale Entlohnungen 
den steten Zugriff auf ihre Körper zu verschleiern: »The feminist effort 
to switch to a focus on consent was a liberal reform that would recog-
nize women’s interest in sexual autonomy, and not simply in fair, eco-
nomic transactions for the use of their body.«64

Dennoch wird sexueller Konsens von Alcoff als kontroverses Konzept 
entlarvt, welches gleichmachende Wirkung entfalte, wo wichtig wäre 
zwischen ungleichen Positioniertheiten, Unterdrückungserfahrungen 
und Betroffenheiten durch strukturelle Gewalt zu differenzieren, um 
nicht allgemeingültig und normativ wirkende, europäisch-liberale Kri-
terien für ›gute‹ und ›schlechte‹ sexuelle Praktiken festzuschreiben.65 
Wie Mills verwirft dementsprechend auch Alcoff ein mögliches Trans-
formationspotential von vertragsbasierten Ansätzen nicht grundsätz-
lich, hält es aber für wesentlich, sich im Zusammenhang mit sexuellem 
Konsens von der liberalen Fiktion zumindest großteils zu verabschie-
den, um Transformationen in Richtung umfassenderer sozialer Gerech-
tigkeit zu ermöglichen.66

Wie sexuelle Einvernehmlichkeit gestaltet werden kann, ohne er-
neut Ausschlüsse zu produzieren, bleibt jedoch in den diskutierten An-
sätzen weitgehend unbeantwortet und erfordert somit neue – zum 
Beispiel postkoloniale, queerfeministische – Praxen. Zentral ist in der 
solidarisch-kritischen Auseinandersetzung mit sexuellem Konsens mit-
zudenken, dass Subjekte mitunter durch individuelle und auch gruppen-
basierte Verletzlichkeiten, Scham, Abhängigkeiten und Gewalterfahrun-
gen sowie von nicht-rationalisierbarem Begehren geprägt sein können. 
Gleichmacherische Verindividualisierungstendenzen des Neoliberalis-
mus durch Ansätze, die nicht nur sexpositiv und sexuell selbstbestimmt, 

64ഩ�ůĐŽĨĨ�ϮϬϭϴ͕�^͘�ϭϮϲ͘
65ഩsŐů͘�ĞďĚ͕͘�^͘�ϱϬ͕�^͘�ϳϳ͘
66ഩsŐů͘�ĞďĚ͕͘�^͘�ϭϱϱ͕�^͘�ϭϲϮ͘



221Debating Sexual Consent

sondern zeitgleich diskriminierungssensibel und gewaltinformiert sind, 
zu ersetzen, könnten hier eine Option sein, um vertragsbasierten Fik-
tionen der Gleichheit und Freiheit aller konzeptuell etwas entgegenzu-
setzen. Dies trifft aber nur unter der Bedingung zu, dass eben nicht der 
eine, richtige Weg vorgeschrieben wird. 

Eine zentrale Forderung von Alcoff ist in diesem Zusammenhang, ver-
stärkt und strukturell Stimmen von Betroffenen ins Zentrum der (philo-
sophischen) Auseinandersetzungen zu rücken. Diese sollen also aktiv ein-
bezogen werden, anstatt sie nur zu berücksichtigen, wenn sie die Kraft 
aufbringen, sich durch mühsame soziale oder individuelle Kämpfe un-
überhörbar zu machen. Die Thematiken rund um sexuellen Konsens sind 
keine abstrakten, sondern an konkreten Menschen und durch konkrete 
Körper materialisiert. Sogenanntes Erfahrungswissen von Betroffenen 
beziehungsweise von Überlebenden sexualisierter Gewalt und ihren Ver-
bündeten bezüglich Leben mit und Verarbeitung von traumatisierenden 
Erlebnissen sowie bezüglich Möglichkeiten für Heilung und organisierten 
Widerstand gegen bewusst gesetzte Handlungen in »Sphären der Über-
griffigkeit«67 ist nicht abstrakt, sondern praxis- und überlebensrelevant.

Außerdem fordert Alcoff verstärkt Kolonialismus kritische Perspekti-
ven einzubeziehen.68 Als konkreten Ansatzpunkt nennt sie Zugänge, die 
strukturelle und gruppenbasierte Ungleichbehandlung berücksichtigen: 
»Despite decades of […] debates and explorations into the complexities 
and deficiencies of consent, it has remained the familiar, ready-to-hand 
implement in the arena of rape legislation and standard definitions. The 
question is why. One reason is because Western societies have limited 
conceptual repertoires in dealing with structural and group-related in-
justice, and hence usually emphasize only those harms that involve indi-
vidual rights and contractual obligations between specifiable parties.«69

Alcoff folgend, schlage ich vor, der Frage der Gestaltung zahlreicher 
theoretischer und praktischer Figuren sexueller Einvernehmlichkeit nach-
zugehen, die vielfältige Formen der Ausgestaltung von Einvernehmlich-
keit nicht entwerten, sondern Pluralismus konzeptuell durch open-ended 
approaches und dezentralisierte Ansätze inkludieren.70 Vielfältige Figu-
ren sexueller Einvernehmlichkeit an die Stelle eindeutiger, abgeschlosse-
ner (Zustimmungs-)Konzepte zu rücken, birgt Chancen in der Gestaltung 

67ഩsŐů͘��ĂůŚŽĨĨ�ϮϬϮϭ͕�^͘�ϮϱĨĨ͘
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einvernehmlicher Handlungen, wenn sie Wissen um Täter(*innen)- 
strategien einbeziehen. Die Thematisierung sexueller Einvernehmlich-
keit ohne das Zur-Sprache-bringen von Täter(*innen)strategien – der 
bewussten Planung und Umsetzung sexualisierter Gewalt – ist sicher-
lich nett gemeint und manchmal ein hilfreicher Input. Bisherige Zustim-
mungskonzepte decken Wissen um Täter(*innen)strategien allerdings 
nicht ab. Sie können geplante Gewalt nicht verhindern. Die Vorstellung, 
dass sexualisierte Gewalt aufhöre, wenn nur alle über Zustimmung in-
formiert seien, ist und bleibt eine Illusion.71

Die Auseinandersetzung mit solidarisch-kritischen Blicken auf sexuel-
len Konsens lässt es außerdem wünschenswert erscheinen, Figuren se-
xueller Einvernehmlichkeit mit Erfahrungen und Wissen zu speisen, die 
hilfreich für die Orientierung von (sexuellen) Handlungen in »Sphären 
der sexuellen Einvernehmlichkeit«72 sind, um sich nicht von Mythen über 
missverständliche Kommunikation und eindeutige Verträge ablenken zu 
lassen. Mit Alcoff gesprochen: »What we need is rather an enlarged idea 
ŽĨ�ŽŶĞΖƐ�ƌĞůĂƚŝŽŶ�ƚŽ�ŽŶĞΖƐ�ƐĞǆƵĂů�ƐĞůĨ�ďĞǇŽŶĚ�ƚŚĞ�ŐŽĂů�ŽĨ�ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ�ĂŶĚ�
harm avoidance: such diminished agendas look plausible only in light 
of the epidemic of violation in contexts of social indifference.«73 Alcoff, 
selbst Überlebende sexualisierter Gewalt, schlägt als philosophischen 
Zugang neben erwähnten kollektiveren Sichtweisen vor, sich an sexual 
subjectivity zu orientieren und Agent*innen unseres sexuellen Selbst zu 
werden und zu bleiben.74

Zusammenfassend möchte ich unterstreichen, dass es wesentlich ist, 
den Blick für das Problem zu öffnen, dass Konzeptionalisierungen von 
sexuellem Konsens zur Reproduktion sexualisierter Gewalt beitragen 
können. Patemans, Mills’ und Alcoffs Ausführungen leisten bedeutsame 
Beiträge für eine solidarisch-kritische Auseinandersetzung mit Vorstel-
lungen sexueller Einvernehmlichkeit, die sich von anti-feministischen 
und (christlich-)fundamentalistischen Zugängen essentiell unterschei-
den. Sie geben erste Anhaltspunkte für Erweiterungen und Öffnungen 
zustimmungsorientierter Ansätze und bieten zahlreiche Anregungen für 
(philosophische) Perspektiven auf themenrelevante Zusammenhänge.
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